




Arbeitsvertrag






 
Zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch die Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald, endvertreten durch den Kanzler

und 
geboren am

wird folgender Vertrag geschlossen:






§ 1

wird für die Zeit vom 


gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 6 TzBfG i.V.m. § 79 LHG
als studentische Hilfskraft
 
an der 
am Institut/ Lehrstuhl 
beschäftigt.






§ 2

1.a) Der studentischen Hilfskraft obliegen folgende Tätigkeiten:

      (bitte die Angaben aus dem Antrag auf Beschäftigung eintragen)

            
       Kostenstelle 
       unter der fachlichen Leitung von 
 b) Die Tätigkeit richtet sich nach der Richtlinie über die Beschäftigung und Arbeitsbedingungen wissen-
     schaftlicher und studentischer Hilfskräfte an den Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
     in der jeweils geltenden Fassung.

2. Die studentische Hilfskraft ist verpflichtet, aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen andere 
    gleichwertige Tätigkeiten in derselben oder einer anderen Dienststelle derselben Universität zu über
    nehmen.
3. Die studentische Hilfskraft ist verpflichtet, den dienstlichen Anordnungen nachzukommen.







§ 3

Die Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen.


monatlich 
Die Stunden sind in einer Stundenliste zu erfassen und auf Verlangen des Arbeitgebers vorzulegen.







§ 4
1. Die Vergütung beträgt


je Stunde
   8,56 €



monatlich 
  
2. Die Vergütung wird für den Kalendermonat berechnet und am letzten Tag des Monats auf ein von 
    der studentischen  Hilfskraft eingerichtetes Girokonto im Inland gezahlt.

3. Die Vergütung für die Tätigkeit als studentische Hilfskraft ist Einkommen im Sinne des Einkom-
    mensteuergesetzes. Empfänger von einkommensabhängigen Leistungen sind verpflichtet, die 
    ihnen aufgrund dieses Dienstvertrages zustehende Vergütung den zuständigen Stellen anzuzeigen.
    Die der studentischen Hilfskraft obliegende Verpflichtung zur Angabe der Einkünfte wird nicht durch 
    die Hochschule erfüllt.







§ 5

1. Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des in § 1 genannten 
    Tages. Es kann jedoch auch jederzeit unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist gekündigt
    werden.

2. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung (§ 626 BGB) bleibt unberührt.

3. Die Kündigung des Vertrages bedarf der Schriftform.







§ 6 

1. Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich, soweit in diesem Vertrag nichts anderes geregelt ist, nach den 
    gesetzlichen Bestimmungen. § 37 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) findet
    sinngemäß Anwendung.

2. Beruht eine Arbeitsunfähigkeit auf einem von einem Dritten zu vertretenden Umstand, so hat die 
    studentische Hilfskraft ihre Ansprüche auf Schadenersatz wegen der Arbeitsunfähigkeit für die Dauer der 
    Fortzahlung der Vergütung an das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch die Ernst-Moritz-

    Arndt-Universität, endvertreten durch den Kanzler abzutreten.

3. Ergänzende Nebenabreden:






§ 7 

1. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages, insbesondere dessen Verlängerung, sind nur 
    wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.

2. Jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung des Vertrages.

Greifswald, 
